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Gemeindevertretung Grünheide (Mark)                 Grünheide (Mark), 04.04.2024 
Fraktion bürgerbündnis 
Am Marktplatz 1 
 
15537 Grünheide (Mark) 
 
Fraktionsvorsitzender und Gemeindevertreter Herr Thomas Wötzel 
Gemeindevertreter Herr Andre‘ Runge 
Gemeindevertreter Herr Ulrich Kohlmann   
 

Stellungnahme und Einwendungen zur 
erneuten Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 60 „Service- und 
Logistikzentrum Freienbrink Nord“ 

und 
des Entwurfs 6. Änderung Flächennutzungsplan Grünheide (Mark) 
 
Hier: Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß öffentlicher Bekanntmachung vom 
19.03.2024 
Bekanntmachung der erneuten Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 60 „Service- und 
Logistikzentrum Freienbrink Nord“ - Grünheide (Mark) (gruenheide-mark.de) 
 

Bekanntmachung der erneuten Offenlage des Entwurfs der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Grünheide (Mark) - Grünheide (Mark) (gruenheide-mark.de) 

 

Alle bisher von den Mitgliedern der Fraktion eingegebenen Stellungnahmen zum Vorentwurf und 

Entwurf des o.g. Bauleitverfahrens gelten fort, werden aufrecht erhalten und beigefügt (Anlage 1). 

Die Fraktion begrüßt grundsätzlich die An- und Ablieferung von Produkten auf der Schiene sowie 
einen leistungsfähigen SPNV/ÖPNV in das Werk hinein und heraus. 
  

1. Stellungnahme zur öffentlichen Bekanntmachung vom 19.03.2024 
 
Im BauGB § 4a (3) wird ausgeführt: „Die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet und der Frist 

zur Stellungnahme soll angemessen verkürzt werden.“  

Die Begründung  zum vorliegenden veränderten Entwurf des B-Plans Nr. 60 hat einen Umfang von 

334 Seiten nebst, diverser beiliegender Unterlagen. Änderungen sind nicht markiert. Er muss 

vollständig erfasst werden. Mehrere Gutachten wurden verändert und ergänzt. Vor diesem 

Hintergrund die Auslegungsfrist zu halbieren und in die Schulferien zu legen, ist nicht 

angemessen.  

Offensichtliches Ziel ist es, die Abwägungen bereits am 02.05.2024 innerhalb der Sitzung vom 

Hauptausschuss der Gemeinde Grünheide zu beraten und den Satzungsbeschluss am 16.05.2024 

in der letzten Gemeindevertretersitzung dieser Legislaturperiode zu fassen. Wie schon bei der 1. 

Änderung zum B-Plan Nr. 13 wird ein Zeitdruck erzeugt, der eine umfassende sachliche 

Auseinandersetzung verhindert. Dies ist allerdings für so eine bedeutsame, in die Zukunft 

weisende  Entscheidung dringend geboten. 

Unsere Stellungnahme vom 21.12.2023 sehen wir im geänderten Planentwurf gar nicht bzw. 

vollkommen unzureichend berücksichtigt.  

Die ordnungsgemäße Beteiligung und Anhörung der Ortsbeiräte gemäß §46 BbgKVerf ist dadurch 

ausgeschlossen, da die Beratungen der Ortsbeiräte zur Befassung, Beratung und Bearbeitung 

einer Stellungnahme nach dem 04.04.2024 terminiert sind. 

https://www.gruenheide-mark.de/bauleitplanung/ansicht/2125/bekanntmachung-der-erneuten-offenlage-des-entwurfs-des-bebauungsplans-nr.-60-service-und-logistikzentrum-freienbrink-nord.html
https://www.gruenheide-mark.de/bauleitplanung/ansicht/2125/bekanntmachung-der-erneuten-offenlage-des-entwurfs-des-bebauungsplans-nr.-60-service-und-logistikzentrum-freienbrink-nord.html
https://www.gruenheide-mark.de/bauleitplanung/ansicht/2126/bekanntmachung-der-erneuten-offenlage-des-entwurfs-der-6.-%C3%A4nderung-des-fl%C3%A4chennutzungsplans-der-gemeinde-gr%C3%BCnheide-mark.html
https://www.gruenheide-mark.de/bauleitplanung/ansicht/2126/bekanntmachung-der-erneuten-offenlage-des-entwurfs-der-6.-%C3%A4nderung-des-fl%C3%A4chennutzungsplans-der-gemeinde-gr%C3%BCnheide-mark.html
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Im Einzelnen wird zu folgenden Textstellen der Antragsunterlagen gemäß Bekanntmachung vom 
19.03.2024 Stellung genommen und eingewendet. 
 
 

2. Zur Begründung des Bebauungsplan Nr. 60 „Service- und Logistikzentrum Freienbrink 
Nord“ Begründung mit Umweltbericht gem. § 9 Abs. 8 BauGB/Datum: 18.03.2024, 
Planungsstand: Entwurf, erneute Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

 
Die Bezeichnung „Service- und Logistikzentrum Freienbrink Nord“ ist irreführend und teilweise 
unzutreffend, da die Serviceeinrichtungen nicht mehr Planungsinhalt sind. 
Auf Seite 58 wird ausgeführt, Zitat: 
 

… Zitat 

Ende. 

Der vorliegende geänderte Planentwurf missachtet das Votum der Einwohnerbefragung. Wenn 

dieser vorliegend neue Planentwurf zur Abstimmung gestellt wird, kann sich kein Mitglied der 

Gemeindevertretung auf die Einwohnerbefragung berufen, weil dort über einen anderen 

Planentwurf abgestimmt wurde.  

Es muss dem Bürgermeister unterstellt werden, dass er bereits zum Zeitpunkt seiner Zustimmung 

zur Einwohnerbefragung vorhatte, im Falle eines negativen Ausgangs der Einwohnerbefragung, 

den Planentwurf abzuändern und dass dieses Votum nicht mehr berücksichtigt werden kann. 

Bereits am Abend der Auszählung konnte er verkünden, den ursprünglichen, der 

Einwohnerbefragung zu Grunde liegenden Planentwurf nicht zur Abstimmung zu stellen und mit 

allen Beteiligten zu überarbeiten. Die unmittelbar betroffene Bevölkerung war damit nicht gemeint.  

Sie soll sich jetzt innerhalb von nur 14 Tagen, während der Schulferien damit auseinandersetzen 

und Stellungnahmen einreichen. 

Insbesondere wird kritisiert, dass es weiterhin eine Angebotsplanung bleibt und die Begründung 

inhaltlich ins Leere läuft, da sie sich auf konkrete Bebauungen bezieht, welche im Planentwurf 

nicht festgesetzt werden sollen. 

Die Positionierung vom werkseigenen Güterbahnhof im Trinkwasserschutzgebiet ist inakzeptabel 

und vermeidbar.  

Das zu erhaltene Waldgebiet ist durch die umlaufenden Gleisanlagen für die Öffentlichkeit nicht 

mehr zugänglich.  

Es besteht die Möglichkeit, durch einen weiteren Bebauungsplan diese Fläche zu überplanen und 

nachträglich in ein Industriegebiet umzuwandeln. Bei der Überplanung der 1. Änderung des B-Plan 

Nr. 13 durch den bisherigen Planentwurf zum B-Plan Nr. 60 wurde dies bereits praktiziert.  

Nicht nachvollziehbar ist ebenfalls, dass das Gelände des Umspannwerks nicht mehr direkt von 

der L 23 erreichbar ist (eine Straßenüberführung fehlt), sondern die Zufahrt ausschließlich über 
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eine separate, durch ein Wegerecht belegten Straße (GFL4), die im Bereich Bahnhof 

Fangschleuse in die L 386 einmündet, ermöglicht wird. 

Auch dieser geänderte Entwurf zum B-Plan Nr. 60 ist abzulehnen. Die L 386 inklusive Anschluss 

an die A 10 und Anbindung vom Bahnhofsvorplatz Fangschleuse (neu) sowie die Überführung der 

Gleisanlagen durch die L 23 sind auf Basis der 1. Änderung des B-Plan Nr. 13 

planfeststellungsersetzend genehmigt. Alternativ können die Korrekturen durch eine 2. Änderung 

des B-Pan Nr. 13 festgesetzt werden. 

3. Walderhalt/Waldumwandlung 

Die Fläche für Wald soll offensichtlich weiterhin aus dem LSG ausgegliedert werden. Mehrfach ist 

diese Passage in der Begründung zum geänderten Planentwurf enthalten: 

„Nach einer entsprechenden Voranfrage der Gemeinde Grünheide (Mark) vom 07.09.2023 kann 
gemäß Prüfergebnis des MLUK vom 14.09.2023 die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens in 
Aussicht gestellt werden.“ 

Auf Seite 297 wird ausführlicher ausgeführt: 

„Aus Sicht des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) als 
Verordnungsgeber gemäß Schreiben vom 14.09.2023 liegen zu dem vorgelegten Bebauungsplan 
Nr. 60 „Service- und Logistikzentrum Freienbrink Nord“ der Gemeinde Grünheide (Mark) 
(Vorentwurf mit Stand: 24.03.2023) keine offensichtlichen oder zwingenden Ablehnungsgründe für 
das Ausgliederungsverfahren vor. Die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens für die Flächen 

des Bebauungsplans Nr. 60 aus dem Landschaftsschutzgebiet wird daher in Aussicht gestellt. 

Die Gemeinde Grünheide (Mark) hat mit Schreiben vom 05.10.2023 den Antrag auf 

Ausgliederung gestellt.“ 

Wenn man ernsthaft eine Waldfläche erhalten will, sollte 

1.     Diese Fläche nicht Bestandteil eines Bebauungsplanes werden 

2.     Kein Antrag für Ausgliederung aus dem LSG gestellt werden 

Mindestens der Antrag auf Ausgliederung aus dem LSG müsste überarbeitet und auf etwaige 
Flächen beschränkt werden, die für die Bahntrasse benötigt werden. Da es sich hierbei um ein 
getrenntes Verfahren nach Eisenbahnrecht handelt, wäre eine Ausgliederung im Rahmen des B-
Planes der Gemeinde Grünheide nicht erforderlich. Wie bei den im letzten Herbst erfolgten 
Rodungen entlang der RE 1-Strecke wäre eine Genehmigung auf anderer Ebene einzuholen. Es 
soll im Rahmen des B-Plans Nr. 60 u.a. ein öffentliches Gleis verlegt werden. 

Durch die weiterhin beabsichtigte Ausgliederung der kompletten Fläche aus dem LSG wird der 
Verdacht erhärtet, dass der im Planentwurf enthaltene Walderhalt eine Mogelpackung ist und 

schon zum heutigen Zeitpunkt die spätere Überplanung und Umwandlung beabsichtigt ist. Das ist 
bei diesem Investor gängige Praxis. Eine genehmigte Lagerhalle wurde eine genehmigte 
Batteriefabrik.  

Verstärkt wird dieser Eindruck von einer „Mogelpackung“ auch durch die Ausführungen in der 
Stellungnahme des Landkreises Oder-Spree vom 05.12.2023 auf S. 9: „Anlagen für ausschließlich 

Lager und Logistik benötigen nicht zwingend ein Industriegebiet. Da eine konkrete Planung des 

Elektroautomobilherstellers noch nicht vorliegt (siehe Begründung Seite 60) ist also nicht  
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gewährleistet, dass die formulierte Absicht – nur Lager und Logistik – tatsächlich so umgesetzt 

wird. Zur Sicherung dieses Zieles wäre die Festsetzung eines Gewerbegebietes ausreichend.“  

Es bestand auch nie die Absicht, den werkseigenen Güterbahnhof im Flächenumgriff der 1. 
Änderung zum B-Plan 13 zu errichten.  
Dieser ist Bestandteil des in der Begründung zum Satzungsbeschluss vom 25.11.2020 inkludierten 
Fachbeitrags Verkehr. Auf Nachfrage des Einwenders E349 im Erörterungstermin zum 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren „Wesentliche Änderung einer Anlage für den Bau und die 
Montage von Elektrofahrzeugen mit einer Kapazität von jeweils 100.000 Stück oder mehr je Jahr 
am Standort 15537 Grünheide (Mark), Reg.-Nr.: G01423“ gab die Antragstellerin zu Protokoll: 
Zitat, Seite 134: 

 
 

4. Fachbeitrag Verkehr/Befreiung von Verboten im Wasserschutzgebiet 

Grundvoraussetzung für eine rechtssichere Errichtung eines Güterbahnhofs ist die Vermeidung 

von Konflikten.  Die Lage des werkseigenen Güterbahnhofs im Anschluss an das DRE-Gleis im 

Plangebiet 1. Änderung B-Plan 13, war von Bauverboten in Wasserschutzgebieten nicht betroffen. 

Die daran anschließende DRE-Trasse hat Bestandsschutz. 

Nunmehr soll der werkseigene Güterbahnhof im Wasserschutzgebiet an anderer Stelle „am 
östlichen Rand des erweiterten Werksgeländes realisiert werden...“ 
 
Der Fachbeitrag Verkehr zum Bebauungsplan Nr. 60 „Service- und Logistikzentrum Freienbrink 
Nord“  vom 29.09.2023 macht hierzu folgende Aussagen, Zitat Seite 67: 
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Es gibt vorliegend keine Begründung, weshalb „perspektivisch die bisher quer durch das 

Werksgeländes des Automobilwerkes verlaufende Trasse aufgegeben…“ werden soll oder muss.  

Das Gegenteil ist der Fall: Alle TÖB, die Stellungnahmen zu Bahnangelegenheiten im Verfahren 

der 1. Änderung B-Plan 13 abgaben, haben der Lage des werkseigenen  Güterbahnhofs gemäß 

Satzungsbeschluss und inkludiertem Fachbeitrag Verkehr aus technischer Sicht zugestimmt. An 
mehreren Stellen ist vermerkt, dass die Lage der werkseigenen  Gleisanlagen mit allen 
Fachbehörden abgestimmt ist.  
 
(Anlagen 2, Auswertung und Ergebnis der Beteiligung der Behörden, der Fachverwaltungen der 
Gemeinde, des Landkreises und des Landes, der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 13 
„Freienbrink-Nord“, 1. Änderung, 20.11.2020 

Warum nun das Gegenteil richtig sein und der Flächenumgriff der 1.Änderung B-Plan 13 nicht 

ausreichen soll,  ist auf Seite 56 der Begründung B-Plan 60 neu zu finden. Die Aussage, das DRE-

Gleis verlaufe „quer durch das Werkgelände“ ist dennoch falsch. (Quelle Fachbeitrag Verkehr 

09/2020 Seite, 51). 
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Der bisher genehmigte Flächenumgriff endet innerhalb der 1. Änderung zum B-Plan 13 mit dem 

werkseigenen  Güterbahnhof gemäß Bild 35, Seite 51. 

  

Richtig ist: das DRE-Gleis und der werkseigene Güterbahnhof bilden die östliche 

Grundstücksgrenze. 
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Anders im Fachbeitrag Verkehr zum B-Plan 60, der Grundlage für die Einwohnerbefragung war. 

 

 

Hier wird die Gleisanlage mit dem Ziel, eine maximale Werkerweiterung bis zur L23 in Richtung 

Osten zu erreichen, angepasst. Die Ursache dafür wird auf Seite 56 der Begründung zum 

Satzungsbeschluss B-Plan 60 geliefert, Zitat:  
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Zitat Ende. 

Erstmals wird mit Datum vom 19.03.2024 damit klar, dass der Bürgermeister gemeinsam mit 

Landesregierung und dem Investor die Gemeindevertretung und die Öffentlichkeit so täuschten, 

dass von Anfang an die Absicht bestand, das Werkgelände bis zur L23 hinaus nach Osten zu 

erweitern. Deswegen wurde z.B. der werkseigene  Güterbahnhof im Flächenumgriff der 1. 

Änderung B-Plan 13 nicht errichtet. 

Die Verlegung des Bahnhofs und der Verkehrsstation Fangschleuse ist gemäß 

Abwägungsunterlagen aus 2020 eine Entscheidung der Landesregierung, die in ihrem Wortlaut 

unbekannt ist und als Dokument nicht vorliegt. Wenn die verursachende Landesregierung nun aus 

nicht dokumentierten Gründen die Einbindung in das Werkgelände in Nähe der Weiche des DRE-

Anschlussgleises mit ihrem Vertragspartner DB nicht realisieren will, dann müssen eben die 

Gleisanlagen des Bahnhofs  Fangschleuse neu nach Westen verschoben werden. Auch wenn 

Brücken über die BAB erforderlich sind. Die Gemeindevertretung der Grünheide (Mark) und ihre 

Einwohner als Steuerzahler sind nicht für Planänderungen der Landesregierung, der TESLA SE 

und der DB AG in Haftung zu nehmen. Ebenso sind sie nicht für einseitig durch den Investor 

vorgenommene Änderungen des Fabriklayouts zuständig und verantwortlich zu machen.  

Die Verkehrsstation Fangschleuse kann am vorhandenen Standort verbleiben, da die TESLA SE 

ihren SPNV selbst organisiert. Siehe Fachbeitrag Verkehr Stand 09/2023, Seite 70 und Schreiben 

Hr. Kohlmann an den Bürgermeister vom 24.02.2024 (Anlage 3). 

Die werkseigenen  Güterbahnhof-Gleisanlagen des B-Plans 60, liegen im Wasserschutzgebiet und 

unterliegen dem Bauverbot. Das wurde der Fraktion erst durch den

 

Anfang 2024 bekannt. 

Vorauseilend hatte der Bürgermeister nach dem Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 60 und vor der 

Einwohnerbefragung den Antrag gestellt und dies erst auf Nachfrage in der Sitzung der 

Gemeindevertretung am 14.03.2024 öffentlich kommuniziert.  
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Die tatsächliche Lage des werkseigenen  Güterbahnhofs im Wasserschutzgebiet ist in  
„Bebauungsplan Nr. 60 „Service- und Logistikzentrum Freienbrink Nord“ Begründung mit 
Umweltbericht gem. § 9 Abs. 8 BauGB  Datum: 18.03.2024, Seite 236/46 zu finden.  

 

 

Als Kompromiss schlagen wir deshalb eine bisher nicht geprüfte Alternativplanung vor, die den 

Eingriff in das Trinkwasserschutzgebiet und die Inanspruchnahme von Wald im 
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Landschaftsschutzgebiet reduziert. Hiermit wäre eine annähernde Übereinstimmung mit dem 

Votum der Einwohner und dem Anspruch der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf 

die Schiene gewährleistet. Dabei sollten die Flächen, die für die Planungsalternative außerhalb des 

B-Plans 13 1. Änderung benötigt werden, als GE ausgewiesen werden, da dies für die Umsetzung 

der geplanten Nutzungszwecke Lager und Logistikk ausreichend ist. 

 

Quelle: Planungsalternative M. Lange-Siebenthaler/ Fraktion bürgerbündnis/Stand 29.03.2024 

Im Übrigen stellen wir folgende Anträge, die ebenso zur Tagesordnung der Sitzung der 

Gemeindevertretung am 23.04.2024 fristgerecht benannt werden. Die Vorlagen hierfür sind dieser 

Stellungnahme beigefügt. 

5. Anträge 

5.1 Beratung und Beschlussfassung über die Weisung an den Bürgermeister, die 
Anträge auf Befreiungen nach §52 (1) WHG für den B-Plan 60 und die 6. Änderung 
des FNP Grünheide (Mark) zurückzuziehen.  

5.2 Beratung und Beschlussfassung über die Weisung an den Bürgermeister den 
Antrag auf Ausgliederung aus dem  Landschaftsschutzgebiet „Müggelspree-
Löcknitzer Wald- und Seengebiet“ zurückzuziehen 

5.3 Beratung und Beschlussfassung über die Planungsalternative der Fraktion 
bürgerbündnis zum Standort des werkseigenen  Güterbahnhofs der TESLA SE in 
Grünheide (Mark) 

 

Grünheide (Mark), 04.04.2023 

     

Anlagen: CD mit Stellungnahme und Anlagen 1 bis 3 und Anträgen  


